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Rohrleitungen verstopfen, 
teure Armaturen, Haushaltsgeräte, Wasch- oder Spülmaschinen verkalken 
und verursachen kostspielige Schäden im Haus oder an den Geräten selbst.

AQUABION® ist eine innovative, umweltfreundliche Wasserbehandlung – ganz ohne 
Stromanschluss, ohne Salz, ohne laufende Wartung und ohne Chemikalien. Als eine Alternative 
zu Enthärtungsanlagen nutzt der AQUABION® ein patentiertes galvanisches Verfahren zur 
Behandlung des Wassers, bei dem eine Zinkopferanode mit einem speziellen Verwirbelungs
körper zum Einsatz kommt. Der interne Aufbau des AQUABION® sorgt gleichzeitig dafür, 
dass das Wasser und die Anode starken Scherkräften ausgesetzt werden. Dadurch wird die 
Selbstreinigung der hochreinen Zinkanode unterstützt. Armaturen, Perlatoren, Boiler und 
sonstige  Anlagen sollen so zu Hause geschützt werden. 
Die Härte im Wasser wird nicht reduziert! 
Die wichtigen Mineralien bleiben im Wasser erhalten!

Mehr Informationen über AQUABION® unter:  
Telefon 0211 61870-0 oder info@aquabion.de

AQUABION® Made in Germany

www.aquabion.de

Der patentierte AQUABION® 

arbeitet ohne Salz – der 
Geschmack des Trinkwassers  
wird nicht verändert.

Die Installation des AQUABION® erfolgt 
deutschlandweit durch ION Fachinstallateure.

Kalk und Rost 
sind für  

Hausbesitzer  
ein Problem!

AQUABION® Wasserbehandlung

Rund zwei Drittel der Eigentümer 
hatten zum Fristschluss am 31. Ja-
nuar die Grundsteuererklärung ab-
gegeben. Wer derzeit noch nicht ab-
gegeben hat, muss bis Ende März mit 
einem Erinnerungsschreiben des 
Finanzamtes rechnen. Spätestens 
dann sollte man reagieren, sonst 
drohen Verspätungszuschläge. Wer 
auch dann untätig bleibt, muss mit 
einem Zwangsgeld rechnen sowie da-
mit, dass das Finanzamt die nicht er-
folgte Erklärungsabgabe durch eine 
amtliche Schätzung ersetzt. 

Wer seine Erklärung abgegeben hat, erhält 
vom Finanzamt den Grundsteuerwertbe-
scheid und parallel dazu auch den Grund-
steuermessbescheid. Die ersten Bescheide 
werden bereits verschickt. Solange die 
Grundsteuerwertbescheide nicht vorläu-
fig oder ausdrücklich unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung ergehen, empfiehlt Haus 
& Grund, in jedem Fall gegen den Grund-
steuerwertbescheid Einspruch einzulegen 
und das Ruhen des Verfahrens zu beantra-
gen: mit Hinweis auf die vermutete Verfas-
sungswidrigkeit des Landesgrundsteuerge-

GRUNDSTEUER

Gegen beide Bescheide  
Einspruch einlegen

setzes. Zwei dementsprechende Musterkla-
gen hat Haus & Grund im Schulterschluss 
mit anderen Verbänden bereits eingereicht. 

Kostenloser Mustereinspruch 

Für einen solchen Einspruch stellt Haus & 
Grund ein kostenloses Muster zur Verfü-
gung, das nach der Einreichung einer wei-
teren Musterklage um diese ergänzt wurde. 
Es kann kostenlos von der Verlagshome-
page heruntergeladen werden: www.haus-
besitzerverlag.de. Zudem empfiehlt Haus & 
Grund, vorsorglich auch gegen den Mess-
bescheid Einspruch einzulegen, was im 
aktualisierten Formularmuster vorgesehen 
ist. Wichtig: Wer bereits Einspruch allein 
gegen den Wertbescheid eingelegt hat, 
muss nun trotzdem nicht weiter tätig wer-
den, also nicht noch zusätzlich den Messbe-
scheid angreifen.

Dieses Muster-Formular eignet sich dann, 
wenn es nur darum geht, die Bescheide 
generell mit der Begründung anzugreifen, 
dass das Landesgrundsteuergesetz BW ver-
fassungswidrig ist. Soll darüber hinaus der 
Grundsteuerwertbescheid inhaltlich noch 

mit anderen Argumenten angegriffen wer-
den, muss eine Einspruchsbegründung auf 
den jeweiligen Einzelfall bezogen formu-
liert werden,etwa bei einer falschen Qua-
dratmeterangabe im Bescheid hinsichtlich 
der Grundstücksgröße. Gleiches gilt wenn 
etwa im Grundsteuermessbescheid, der 
30%-Abschlag bei wohnwirtschaftlicher 
Nutzung übersehen wurde.

Will der Eigentümer hingegen einen abwei-
chenden Bodenwert geltend machen, etwa 
wegen eines engen Baufensters oder bei 
einem großen Grundstück mit einem klei-
nen Gebäude, unplausibler Bodenricht-
wertzone o.ä. gilt eine formale Besonder-
heit: Dafür ist zwingend ein sogenanntes 
qualifiziertes Sachverständigen-Gutachten 
im Sinne von § 38 Abs. 4 LGrStG BW erfor-
derlich, ansonsten bleiben solche Einwen-
dungen schlicht unberücksichtigt. Lag ein 
solches nicht schon im Rahmen der Erklä-
rungsabgabe vor, ist es spätestens im Ein-
spruchsverfahren nachzuholen. Wobei es 
zunächst genügen dürfte, dem Finanzamt 
mitzuteilen, dass ein solches Gutachten 
beauftragt werde und bei Vorliegen nach-
gereicht wird. In solchen Konstellatio-
nen empfiehlt sich Rücksprache mit einem 
Rechtsanwalt und/oder Steuerberater - 
oder mit dem Beratungsservice des Orts-
vereins, sofern ein solcher zu diesem The-
menfeld angeboten wird, zu nehmen. Diese 
können jedoch kein Gutachten beibringen, 
ein solches ist z.B. beim örtlichen Gutach-
terausschuss erhältlich und selbst zu beauf-
tragen.

Starke Gründe für ihre Anzeigen-Werbung in unserer Mitgliederzeitschrift:

• Auflagenstarker, regionaler Titel 
12 Ausgaben á 100.000 Exemplare im Raum Württemberg

• Kaufkräftige Premium-Zielgruppe 
Unsere Haus & Grund Mitglieder besitzen circa 550.000 Wohnungen  
und investieren regelmäßig

• Hoher Stellenwert bei unseren Lesern 
Über 90% der Leser lesen jede Ausgabe und informieren  
sich über aktuelle Fragen rund um ihre Immobilie

• Zielgerichtete Ansprache der Entscheider 
Präsentieren Sie ihre Dienstleistungen oder Ihr  
Produkt direkt bei unseren privaten Haus-,  
Wohnungs- und Grundeigentümern

• Digitaler Zugriff möglich 
Auch digital auf Smartphone, Tablet oder PC lesbar –  
Verlinkung mit ihrer Unternehmenshomepage ist möglich

Verlag für Hausbesitzer GmbH
Stuttgart

Interesse? Informieren Sie sich unverbindlich bei Herr Duley,  
Telefon: 0711 63672825 oder über E-Mail: t.duley@hausbesitzerverlag.de


